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Auswertung Bedarfsumfrage - Betreuungsplätze in Weißenhorn für Kin-
der ohne Anspruch           
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
In der vergangenen Stadtratssitzung wurde der Inhalt der Umfrage „Betreuungs-
plätze in Weißenhorn für Kinder ohne Anspruch“ bereits dargestellt. Hierbei er-
läuterten drei Stadträte die gleichzeitig Gewerbetreibende sind, kein Anschreiben 
erhalten zu haben.  
 
Die Verwaltung hat diesbezüglich die Liste nochmals überprüft und gemeinsam 
mit dem Ordnungsamt folgendes festgestellt:  
 

 Unsere Gewerbemeldungen werden seit Ende 2006 im Rathaus digital im 
Gewerbeprogramm erfasst und seit November 2007 über GEWAN elektro-
nisch an das Landratsamt weitergeleitet.  

 Alle Gewerbemeldungen vor 2006 liegen grundsätzlich nur in Papierform 
vor. Die Nacherfassung ist derzeit beim Buchstabe „G“. Zu der regulären 
alphabetischen Nacherfassung, wird bei jeder Änderung eines Gewerbe-
treibenden die Meldung digital erfasst. 

 Somit liegt eine Abweichung zwischen der Anzahl der versendeten Briefe 
und der Anzahl der tatsächlichen Gewerbetreibenden vor.  

 
Da die Nacherfassung aller Gewerbetreibenden sehr umfangreich ist, wird dies 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Verwaltung würde gerne trotzdem an dem 
Vorschlag aus der vergangenen Sitzung festhalten und trotz der geringen Rück-
meldung die Umfrage in zwei Jahren zu wiederholen. Bis dahin soll die Nacher-
fassung der Gewerbetreibenden abgeschlossen sein, sodass ein repräsentatives 
Ergebnis dargestellt werden kann.  
 
Die Ergebnisse der Umfrage sind folgende:  
 
Im Rahmen der Bedarfsplanung der Betreuungslandschaft in Weißenhorn äußerte 
der Stadtrat den Wunsch, eine Umfrage bei allen Gewerbetreibenden in Weißen-
horn durchzuführen. Hierbei sollte der Bedarf an Betreuungsplätzen von Kindern 
ohne Wohnsitz in Weißenhorn abgefragt werden. Am 15.07.2020 versendete die 
Stadtverwaltung deshalb eine Bedarfsumfrage an alle 1.100 Gewerbetreibende.  
 
Insgesamt erhielt die Stadtverwaltung 46 auswertbare Fragebögen zurück. Fol-
gende Daten konnten ausgewertet werden:  
 

1. Wohnort:  
26 Familien gaben ihren Wohnort an, davon waren 2 Familien wohnhaft in Wei-
ßenhorn, 24 mit einem Wohnort außerhalb Weißenhorns, 20 Fragebögen gaben 
keinen Wohnort an.  
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2. Betreuung des Kindes am Wohnort  
16 Familien gaben an, dass ihr Kind am Wohnort betreut wird, 15 Familien ant-
worteten, dass ihr Kind nicht am Wohnort betreut wird, 15 Familien machten 
keine Angaben.  

16

15

15
Betreuung am
Wohnort

Keine Betreuung
am Wohnort

Ohne Angabe

 
 

3. Notwendigkeit eines Betreuungsplatzes  
10 Familien gaben an, dass sie aktuell keinen Betreuungsplatz für ihr Kind ha-
ben. 18 Familien haben einen Betreuungsplatz für ihr Kind und 18 Familien 
machten hierzu keine Angaben.  
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4. Interesse an einem Betreuungsplatz  
14 Familien gaben an, dass sie Interesse an einem Betreuungsplatz in Weißen-
horn hätten, obwohl hierfür kein Anspruch besteht. 14 Familien haben kein Inte-
resse und 18 Familien machten keine Angaben.  
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4.1. Kinderkrippe/Kindergarten.  

Bezugnehmend gaben 11 Familien Interesse an einem Krippenplatz an. 
4 Familien haben Interesse an einem Kindergartenplatz und 31 Fami-
lien machten keine Angaben.  



 
4.2. Betreuungszeiten  

3 Familien gaben an, dass sie Interesse an einer Vormittagsbetreuung 
hätten. 1 Familie interessiert sich für eine Nachmittagsbetreuung und 
12 Familien würden eine Ganztagsbetreuung benötigen. 30 Familien 
machten keine Angaben.  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Stadtrat nimmt die Zahlen der Bedarfsumfrage zur Kenntnis und stimmt 
einer wiederholten Durchführung im Zweijahresrhythmus zu. Die Verwaltung 
wird beauftragt die Nacherfassung der Gewerbetreibenden bis zur nächsten Um-
frage abzuschließen.“ 
 
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 


